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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1990

Norm

StGB §21 Abs1

StGB §45

StGB §47

Rechtssatz

Die Anordnung der Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher und die gleichzeitige bedingte

Entlassung aus dieser Maßnahme sind ausgeschlossen, weil die spezielle Gefährlichkeit des Täters nicht für ein und

denselben Zeitpunkt (urteilsmäßig) bejaht und (im Beschluß über die bedingte Entlassung) verneint werden kann.
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